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Positionspapier

Beitrag zur deutschen Vorbereitung auf den Weltinformationsgipfel 

Das vorliegende Positionspapier basiert auf einer Tagung des NRO-Frauenforums und der  Frauennetzwerkstelle WOMNET, durchgeführt in Kooperation mit dem Journalistinnenbund, am 28.3.2003 in Bonn zur Thematik „Neue Informations- und Kommunikationstechnologien aus Geschlechterperspektive“. Aktuelle Anlässe dafür waren zum einen die März-Sitzung der UN-Frauenrechtskommission in New York, die Medien und IKT zu einem Schwerpunktthema hatten, zum anderen der anstehende Weltgipfel zur Informationsgesellschaft (WSIS) im Dezember in Genf.

Die Beiträge der Referentinnen und Expertinnen verwiesen sowohl auf die vielfältigen Möglichkeiten, die sich durch die IKT für Bildung, Beschäftigung und Demokratisierung ergeben wie auch auf die vielschichtigen „Digital Divides“ die sich in der Weltwissensgesellschaft auftun – zwischen Nord und Süd, zwischen sozialen Klassen, zwischen Stadt und Land sowie zwischen den Geschlechtern. 

Folgende Eckpunkte und politische Forderungen werden als zentral erachtet zur Einarbeitung in die Position der deutschen Regierung:

· Der bevorstehende Weltgipfel ist in der deutschen Öffentlichkeit bisher sehr wenig bekannt, und die Vorbereitungen von Seiten der Bundesregierung liegen vollständig im Dunkeln. Von daher ist es dringend geboten, dass die involvierten Ministerien Informationen an die Öffentlichkeit weitergeben, ihre Vorbereitungen und Positionen transparent machen und zivilgesellschaftliche Organisationen verstärkt Möglichkeiten der Partizipation und Einflussnahme anbieten.

· Aus der Anti-Diskriminierungskonvention (CEDAW), der Erklärung und der Aktionsplattform von Peking sowie aus der Milleniums-Deklaration der Vereinten Nationen ergeben sich teils rechtlich bindende Verpflichtungen und konkrete Empfehlungen für Deutschland, die Geschlechtergleichstellung politisch pro-aktiv zu fördern. Besonders das Peking-Dokument weist dabei auf die zentrale Rolle der Medien hin. Dieser frauenpolitische Kontext muss von der deutschen Delegation angemessen vertreten werden und ebenso adäquate Berücksichtigung auf dem Weltgipfel finden. 

· Bei den Diskussionen über IKT und in die entsprechenden politischen Programmatiken ist durchgängig eine Genderperspektive einzubringen, um dem bisherigen „Gender Gap“ gegenzusteuern. Formulierungen wie „Zugang für alle“ und „universelle Nutzung“ reichen nicht aus, sondern sind entlang der realen Spaltungen und Ausschlüsse zu differenzieren. Frauen, vor allem arme Frauen, ältere Frauen oder Frauen in ländlichen Regionen, müssen als besondere Anrechtsgruppe benannt werden, denen die Teilhabe an und Mitgestaltung der Informationsgesellschaft durch besondere Maßnahmen ermöglicht und erleichtert werden muss.
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· Im Vorbereitungsprozess zum WSIS und bei der Zusammenstellung der Delegationen
ist sicherzustellen, dass Frauen zu einem hohen prozentualen Anteil
mitwirken. Besonders wichtig ist die Einbeziehung von Gender-Expertinnen.
Außerdem muss sichergestellt werden, dass durch besondere Maßnahmen der
Öffentlichkeitsarbeit Frauen die herausragende Bedeutung von IKT und des
WSIS-Prozesses nähergebracht wird.

· Die Zugangsmöglichkeiten für Frauen zu den IKT sind gezielt durch finanzielle Unterstützung, öffentliche Einrichtungen und Bildung zu verbessern. Eine Aufklärung über die Vorteile und Möglichkeiten, die IKT bieten, ist gezielt und angepasst an Frauen in verschiedenen Lebenslagen zu richten (wie dies bereits in der geschlechtsspezifischen Sonderauswertung des (N)ONLINER-Atlases erarbeitet wurde). Dabei geht es um die Herstellung und Sicherung angemessener Strukturen und die nachhaltige Beseitigung von ungleichen Zugängen (z.B. zwischen Stadt und Land), nicht um kurzfristige Projekte. 

· Frauen müssen an der Definition und den Bedingungen von Zugängen beteiligt werden. Dabei ist zu beachten, dass die Infrastruktur, öffentliche Räume sowie community-zentrierte Einrichtungen nicht kulturell maskulin geprägt sind. Zudem ist an kulturell angepasste, geschützte Räume für Frauen zu denken wie z.B. Anbindung an Fraueninformationszentren. Die Lebens- und Arbeitsrealitäten von Frauen und ihre häufige Zeitarmut ist dabei in jedem Fall besonders zu berücksichtigen. Soziale Marginalität und Armut dürfen keine Zugangshemmnisse darstellen.

· IKT sind keine Wunderwaffe zur Bekämpfung von Armut und Ungleichheiten in den Anwendungsgebieten e-Governance, e-Bildung, e-Gesundheit und e-Business. Vielmehr müssen bestehende, gesellschaftliche Ungleichheitsstrukturen, die sich in den verschiedenen Digital Divides und Digital Gaps reflektieren, beseitigt werden. IKT können dabei als Mittel für Entwicklung und das Empowerment marginaler Gruppen und Frauen genutzt werden und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe an der Informationsgesellschaft ermöglichen. 

· Open Source Software ist als eine Form der Demokratisierung des Zugangs und der Nutzung der IKT zu betrachten und als ein öffentliches Gut sicherzustellen. Frauen müssen pro-aktiv Möglichkeiten eröffnet werden, Software zu entwickeln und Inhalte zu gestalten, die den Lebens-, Arbeits- und Kommunikationsformen und den Bedürfnissen von Frauen gerecht werden und ihnen eine Gleichheit an Chancen in den neuen Informations- und Wissenssystemen gewährleisten. 

· Es muss sichergestellt werden, dass die Wissensgesellschaften der Zukunft Frauen als Wissensproduzentinnen sowie indigenes und Erfahrungswissen anerkennen und gleichzeitig vor Wissenspiraterie (analog zur Biopiraterie), Aneignung durch die Privatwirtschaft und Kommerzialisierung schützen. Die Anerkennung von marginalisiertem oder indigenem Wissen erweitert Wissenssysteme nicht einfach additiv, sondern verändert sie qualitativ.  Wissen, besonders sozial direkt relevantes Wissen, das von Fach- und Machteliten erzeugt und als allgemeingültiges Lehrwissen verbreitet wird, ist auf seinen Universalitätsanspruch, seine Blindstellen oder mögliche Ignoranz gegenüber anderen Wissenssystemen zu überprüfen. 

· Die Informations- und Kommunikationstechnologien vermitteln und beschleunigen die Globalisierung, d.h. die globale Umstrukturierung von Gesellschaften, Ökonomien, Politiken und Kulturen. Es bedarf eines Regelwerks, das der Konkurrenz oder den möglichen Widersprüchen zwischen Rechten Rechnung trägt: so dem Grundrecht auf Meinungs- und Informationsfreiheit und dem Recht auf Gewaltfreiheit bzw. dem Schutz persönlicher Integrität und der Menschenwürde, der allgemeinen Nutzung von Wissen  und Kultur und dem urheberrechtlichen Schutz. 

· Cyber-Sicherheit wird bisher entweder als national-staatliche Sicherheit und Datenschutz verstanden. Eine Definition von Sicherheit als Freiheit von Gewalt, auch sexualisierter Gewalt z.B. durch Pornographie muss in das Konzept von Cyber-Sicherheit integriert werden. Außerdem müssen die Verbreitung  von Pornografie und Gewaltdarstellungen aktiv verhindert und strafrechtlich verfolgt werden und der Schutz der Persönlichkeit und Menschenwürde von Frauen garantiert werden (z.B. Schutz vor Spam und offensiver bis aggressiver Online-Werbung).

· Beim Weltgipfel zur Informationsgesellschaft muss die IT-Branche stärker als Sektor des Erwerbsarbeitsmarkts unter der normativen Maßgabe der weltweiten Sicherung von Kernarbeitsnormen und Sozialstandards beachtet werden. Vor allem Frauen sind durch Arbeit in Call Centres, in niedrig qualifizierter Call Heimarbeit und in digitalen Sweatshops von ungeschützten, niedrigentlohnten Beschäftigungsformen betroffen.

· Frauen sollten durch besondere Maßnahmen motiviert werden, ihre Expertise, ihr Wissen und ihre Vorstellungen nicht nur als Rezipientinnen, sondern auch als Gestalterinnen von Medien, von Software und Hardware und von rechtlichen Rahmenbedingungen für Medien einzubringen. Dem geschlechtssegregierten Arbeitsmarkt und den geschlechtsspezifischen Ungleichheiten bei Entlohnung und Aufstiegschancen muss entschieden entgegengewirkt werden.

· Herkömmliche Medien, die ein hohes Partizipationspotential und viele Selbstbestimmungsmöglichkeiten der Kommunikation und Informationsvermittlung bieten wie z.B. Community-Radios behalten ihre große Bedeutung als Mittel des Empowerments für marginale soziale Gruppen und für Frauen wie auch als Mittel der Demokratisierung in den Informations- und Wissensgesellschaften der Zukunft. Frauenförderung und Gender-Mainstreaming müssen in allen Medien betrieben werden, damit diese in der Gesamtheit ihrer unterschiedlichen Strukturen, gesetzlichen Rahmenbedingungen, Inhalte und Nutzungsmöglichkeiten zu einer geschlechtergerechten Informationsgesellschaft beitragen.

· Die weiteren Entwicklungsschritte auf dem Weg in die Informationsgesellschaft dürfen nicht von einem weltweiten Technologie-Wettrennen bestimmt werden, dem eine unreflektierte Technologie- und Innovationsgläubigkeit zugrunde liegt. Sie müssen sich verstärkt an sozialen und ökologischen Kriterien orientieren. Dies gilt auch für die gesamte Diskussion über IKT. Der OECD-Welt fällt hier eine besondere Verantwortung zu, technologische Standards und ein Produktions- und Konsumverhalten zu fördern, die natürliche Ressourcen schonen und dem alarmierenden Anwachsen von IKT-bedingtem Elektroschrott und Ressourcenverbrauch entschieden entgegensteuern.

· Medienforschung und Datenerhebungen müssen den Weg in die Informations-gesellschaft kontinuierlich begleiten, und sie sind geschlechtsdifferenziert und nach weiteren Variablen disaggregiert, durchzuführen. Dies betrifft z.B. Forschung über die Nutzung bestimmter Medien und die Motivationsstrukturen, Bedürfnisse und Interessen der Nutzerinnen und Nutzer genauso wie Forschung über Inhalte oder Produzentinnen und Produzenten von Inhalten oder Medien. Die Forschung und Datenerhebungen müssen geeignet sein, gesellschaftliche Veränderungen wie auch Eingriffsmöglichkeiten transparent zu machen und Indikatoren zu entwickeln, mit denen überprüft werden kann, inwieweit Geschlechtergleichheit und sozialer Gerechtigkeit erreicht werden. 

· Nach dem Weltgipfel zur Informationsgesellschaft in Genf muss ein Monitoring der Umsetzung gewährleistet werden, das die Zwischenschritte zum Gipfel in Tunis 2005 überprüft. Dafür sind Gender-Indikatoren zu entwickeln, die als einen Bezugspunkt die UN-Antidiskriminierungskonvention (CEDAW) und die Aktionsplattform der Weltfrauenkonferenz von Peking  nehmen.
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